
Härtefallregelung 
 
Beim erstmaligen Einreichen eines Beihilfeantrags kann unter besonderen 
Voraussetzungen ein Antrag auf Anwendung der Härtefallregelung 
(§12 Abs. 2 BhV) eingereicht werden. 
 
Diesen Antrag finden Sie auf der Homepage des NLBV:  
 
www.nlbv.niedersachsen.de 
 
Unterpunkt: 
Beihilfe und Heilfürsorge 
 
Unterpunkt: 
Alle Infoblätter und Anträge 
 
Unterpunkt 7:Sonstige Informationen und Anträge aus der Beihilfe 
 
Anträge: Vordruck 2730b 


